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(54) Elektrische Kraftfahrzeugkomponente

(57) Die Erfindung betrifft eine elektrische Kraftfahr-
zeugkomponente, insbesondere Kraftfahrzeugschloss
(1), mit einem Schlossgehäuse (2) und einem zumindest
zum Teil innerhalb des Schlossgehäuses (2) angeord-
neten Elektromodul (3), das aus einer Gehäuseöffnung
(4) austritt und einen zumindest zum Teil außerhalb des
Schlossgehäuses (2) angeordneten Anschlussstecker
(5) aufweist, wobei das Elektromodul (3) entlang der Ge-
häuseöffnung (4) formschlüssig mit dem Schlossgehäu-
se (2) in Eingriff steht, wobei die Gehäuseöffnung (4) in
einem Gehäuseabschnitt (6), insbesondere einem Ge-
häusedeckel, angeordnet ist. Es wird vorgeschlagen,
dass der Gehäuseabschnitt (6) zumindest teilweise, vor-
zugsweise vollständig, aus einem Kunststoffmaterial
ausgestaltet ist und dass der Gehäuse-abschnitt (6) ent-
lang der Gehäuseöffnung (4) mindestens eine Dichtlippe
(8) aus demselben Kunststoffmaterial ausformt, welche
Dichtlippe (8) mit einer Dichtfläche (9) am Elektromodul
(3) in abdichtendem Eingriff steht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elektri-
sche Kraftfahrzeugkomponente gemäß dem Oberbegriff
von Anspruch 1, eine elektrische Kraftfahrzeugkompo-
nente gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 2 sowie ein
Verfahren zur Herstellung solcher elektrischen Kraftfahr-
zeugkomponenten gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 13.
[0002] Der Begriff "elektrische Kraftfahrzeugkompo-
nente" ist vorliegend weit zu verstehen. Er umfasst alle
Kraftfahrzeugkomponenten, die in irgendeiner Weise mit
einem elektrischen Anschluss versehen sind. Dazu ge-
hören beispielsweise Kraftfahrzeugschlösser, Klappen-
antriebe, Fensterheberantriebe, elektrische Sitzverstel-
ler oder dgl..
[0003] Vorliegend steht die Kraftfahrzeugkomponente
"Kraftfahrzeugschloss" im Vordergrund. Ein solches
Kraftfahrzeugschloss findet Anwendung bei allen Arten
von Verschlusselementen eines Kraftfahrzeugs. Dazu
gehören insbesondere Seitentüren, Hecktüren, Heck-
klappen, Heckdeckel oder Motorhauben. Diese Ver-
schlusselemente können grundsätzlich auch nach Art
von Schiebetüren ausgestaltet sein.
[0004] Auch der Begriff "Kraftfahrzeugschloss" ist vor-
liegend weit zu verstehen. Er umfasst nicht nur ein Kraft-
fahrzeugschloss in engerem Sinne, sondern auch
Schließhilfsantriebe, Öffnungshilfsantriebe oder dgl., die
mit den Schließelementen eines Kraftfahrzeugschlosses
gekoppelt sein können.
[0005] Die bekannte Kraftfahrzeugkomponente (EP 0
959 205 B1) ist als Kraftfahrzeugschloss ausgestaltet.
Das raftfahrzeugschloss weist einen Zentralverriege-
lungsantrieb auf, mit dem das Kraftfahrzeugschloss in
unterschiedliche Verriegelungszustände bringbar ist.
Das Kraftfahrzeugschloss weist ferner ein Schlossge-
häuse auf, das alle mechanischen und elektrischen Kom-
ponenten aufnimmt. Dazu gehört auch ein Elektromodul,
das zwei Mikroschalter, einen Anschlussstecker und ei-
ne entsprechende Leiterbahnstruktur umfasst. Das Elek-
tromodul tritt aus einer Gehäuseöffnung des Kraftfahr-
zeugschlosses aus, so dass der Anschlussstecker zum
Teil außerhalb des Schlossgehäuses angeordnet ist. Die
Abdichtung zwischen Anschlussstecker und Schlossge-
häuse des Kraftfahrzeugschlosses besteht darin, dass
das Elektromodul im Bereich der Gehäuseöffnung form-
schlüssig mit dem Schlossgehäuse des Kraftfahrzeug-
schlosses in Eingriff steht. Das Schlossgehäuse des
Kraftfahrzeugschlosses ist hier zweiteilig ausgestaltet,
wobei der Gehäuseabschnitt, der die Gehäuseöffnung
bereitstellt, beiden Gehäuseteilen zugeordnet und damit
zweiteilig ist.
[0006] Die Ausgestaltung des Elektromoduls des be-
kannten Kraftfahrzeugschlosses bietet zwar den Vorteil,
dass die Auslegung des Elektromoduls, insbesondere
des Anschlusssteckers, unabhängig von der Auslegung
des Schlossgehäuses des Kraftfahrzeugschlosses vor-
genommen werden kann. Allerdings ist die Abdichtung

des Anschlusssteckers gegenüber dem Schlossgehäu-
se im Hinblick auf den Eintritt von Staub und Feuchtigkeit
nicht befriedigend.
[0007] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, das
bekannte Kraftfahrzeugschloss derart auszugestalten
und weiterzubilden, dass die Abdichtung im Hinblick auf
den Eintritt von Staub und Feuchtigkeit mit fertigungs-
technisch einfachen Mitteln verbessert wird.
[0008] Das obige Problem wird bei einer elektrischen
Kraftfahrzeugkomponente gemäß dem Oberbegriff von
Anspruch 1 durch die Merkmale des kennzeichnenden
Teils von Anspruch 1 gelöst.
[0009] Wesentlich ist die Überlegung, dass eine Dicht-
lippe, die eine Abdichtung zwischen dem Schlossgehäu-
se des Kraftfahrzeugschlosses und dem Elektromodul
bereitstellt, von dem Schlossgehäuse selbst ausgeformt
werden kann, so dass das Schlossgehäuse einerseits
und die Dichtlippe andererseits aus ein und demselben
Kunststoffmaterial ausgestaltet sind.
[0010] Der obigen Überlegung liegt die Erkenntnis zu-
grunde, dass bei entsprechend dünner Ausgestaltung
der Dichtlippe die üblichen für die Schlossgehäuse elek-
trischer Kraftfahrzeugkomponenten genutzten Kunst-
stoffe eine hinreichende Elastizität aufweisen, um die ge-
wünschte Abdichtwirkung zu erzielen.
[0011] Im Einzelnen ist es also so, dass der Gehäuse-
abschnitt, in dem die Gehäuseöffnung angeordnet ist und
der zumindest teilweise aus einem Kunststoffmaterial
ausgestaltet ist, entlang der Gehäuseöffnung mindes-
tens eine Dichtlippe aus eben demselben Kunststoffma-
terial ausformt. Der Gehäuseabschnitt, in dem die Ge-
häuseöffnung angeordnet ist, und die Dichtlippe bilden
eine integrale Einheit aus ein und demselben Kunststoff-
material. Die so gebildete, mindestens eine Dichtlippe
steht dann mit einer Dichtfläche am Elektromodul in ab-
dichtendem Eingriff.
[0012] Grundsätzlich ergibt sich durch die obige, vor-
schlagsgemäße Lösung der Vorteil, dass die mindestens
eine Dichtlippe nicht in einem aufwendigen 2K-Spritz-
gießverfahren (Zweikomponenten-Spritzgießverfahren)
an das Schlossgehäuse im Übrigen angespritzt werden
muss.
[0013] Ferner ist es vorteilhaft, dass die Auslegung des
Anschlusssteckers, insbesondere des Steckerkörpers,
unabhängig von der Auslegung des Schlossgehäuses
vorgenommen werden kann.
[0014] Schließlich ist ganz generell vorteilhaft, dass
die mindestens eine Dichtlippe toleranzausgleichend
wirkt, insbesondere, wenn die mindestens eine Dichtlip-
pe so angeordnet ist, dass sie stets den lichten Quer-
schnitt der Gehäuseöffnung definiert.
[0015] Nach einer zweiten Lehre gemäß Anspruch 2,
der eigenständige Bedeutung zukommt, wird die Dicht-
lippe nicht vom Schlossgehäuse des Kraftfahrzeug-
schlosses, sondern von dem Elektromodul ausgebildet.
[0016] Im Einzelnen wird nach der zweiten Lehre vor-
geschlagen, dass der Anschlussstecker des Elektromo-
duls einen zumindest zum Teil aus einem Kunststoffma-
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terial ausgestalteten Steckerkörper aufweist, wobei das
Elektromodul entlang der Gehäuseöffnung mindestens
eine Dichtlippe aus demselben Kunststoffmaterial aus-
formt, die mit einer Dichtfläche am Schlossgehäuse in
abdichtendem Eingriff steht. Das Elektromodul, insbe-
sondere der Steckerkörper des Elektromoduls, und die
Dichtlippe bilden nach der zweiten Lehre also eine inte-
grale Einheit aus ein und demselben Kunststoffmaterial.
Es handelt sich hier grundsätzlich um eine Umkehr der
erstgenannten Lehre derart, dass die Dichtlippe nicht
dem Gehäuse, sondern dem Elektromodul zugeordnet
ist. Insoweit gelten alle die erste Lehre betreffenden Aus-
führungen für die zweite Lehre entsprechend.
[0017] Beide zuvor genannten Lehren sind in erster
Linie fertigungstechnisch interessant. Bei der bevorzug-
ten Ausgestaltung gemäß Anspruch 4, welche die erste
Lehre betrifft, ist der Gehäuseabschnitt, in dem die Ge-
häuseöffnung angeordnet ist, und die mindestens eine
Dichtlippe in einem gemeinsamen Kunststoff-
Spritzgießvorgang hergestellt. Entsprechend wird in An-
spruch 5, der die zweite Lehre betrifft, vorgeschlagen,
dass der Steckerkörper des Elektromoduls und die min-
destens eine Dichtlippe in einem gemeinsamen Kunst-
stoff-Spritzgießvorgang hergestellt sind. Zusätzliche
Maßnahmen für die Realisierung der mindestens einen
Dichtlippe sind durch das vorschlagsgemäße Verfahren
schlicht nicht erforderlich.
[0018] Nach einer dritten Lehre gemäß Anspruch 13,
der ebenfalls eigenständige Bedeutung zukommt, wird
ein besonders bevorzugtes Verfahren zur Herstellung
der elektrischen Kraftfahrzeugkomponente vorgeschla-
gen. Wesentlich dabei ist, dass das Elektromodul durch
die Gehäuseöffnung in die Endmontageposition einge-
schoben wird, dabei die mindestens eine Dichtlippe mit
der Dichtfläche in Eingriff kommt und dadurch die min-
destens eine Dichtlippe, zumindest zum Teil elastisch,
ausgelenkt wird. Damit ist sichergestellt, dass im mon-
tierten Zustand zumindest ein gewisser abdichtender
Kraftschluss zwischen der mindestens einen Dichtlippe
und der Dichtfläche besteht.
[0019] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung
näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 eine vorschlagsgemäße, als Kraftfahrzeug-
schloss ausgestaltete Kraftfahrzeugkompo-
nente in einer perspektivischen Ansicht,

Fig. 2 den Gehäusedeckel und das Elektromodul des
Kraftfahrzeugschlosses gemäß Fig. 1 in einer
Explosionsdarstellung,

Fig. 3 das Kraftfahrzeugschloss gemäß Fig. 1 in einer
Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie III-III
und

Fig. 4 ein Elektromodul einer weiteren vorschlagsge-
mäßen Kraftfahrzeugkomponente.

[0020] Bei der elektrischen Kraftfahrzeugkomponente
kann es sich um alle möglichen Arten von Kraftfahrzeug-
komponenten handeln, wie im einleitenden Teil der Be-
schreibung erläutert wurde. Hierauf darf verwiesen wer-
den.
[0021] Bei den in der Zeichnung dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen ist die Kraftfahrzeugkomponente als
Kraftfahrzeugschloss 1 ausgestaltet, was nicht be-
schränkend zu verstehen ist. Alle Ausführungen zu dem
Kraftfahrzeugschloss 1 gelten für alle anderen Arten
elektrischer Kraftfahrzeugkomponenten entsprechend.
Hinsichtlich der weiten Auslegung des Begriffs "Kraft-
fahrzeugschloss" darf wiederum auf den einleitenden
Teil der Beschreibung verwiesen werden.
[0022] Das in der Zeichnung dargestellte Kraftfahr-
zeugschloss 1 weist ein Schlossgehäuse 2 sowie ein zu-
mindest zum Teil innerhalb des Schlossgehäuses 2 an-
geordnetes Elektromodul 3 auf. Das Elektromodul 3 tritt
aus einer Gehäuseöffnung 4 des Schlossgehäuses 2
aus. Eine Zusammenschau der Fig. 1 und 2 zeigt, dass
das Elektromodul 3 einen zumindest zum Teil außerhalb
des Schlossgehäuses 2 angeordneten Anschlussste-
cker 5 aufweist. Dieser Zusammenschau ist ferner zu
entnehmen, dass das Elektromodul 3 entlang der Ge-
häuseöffnung 4 formschlüssig mit dem Schlossgehäuse
2 in Eingriff steht. Fig. 2 zeigt am besten, dass der Ge-
häuseabschnitt 6, in dem die Gehäuseöffnung 4 ange-
ordnet ist, einen Gehäusedeckel bildet. Bei dem darge-
stellten und insoweit bevorzugten Ausfühmngsbeispiel
ist der die Gehäuseöffnung 4 aufweisende Gehäuseab-
schnitt 6, also der Gehäusedeckel, auf ein Gehäuseun-
terteil 7 aufgesetzt. Das Schlossgehäuse 2 ist hier also
mehrteilig ausgebildet.
[0023] Wesentlich ist zunächst, dass der die Gehäu-
seöffnung 4 aufweisende Gehäuseabschnitt 6 zumindest
teilweise, hier und vorzugsweise vollständig, aus einem
Kunststoffmaterial ausgestaltet ist. Grundsätzlich kann
es vorgesehen sein, dass der die Gehäuseöffnung 4 auf-
weisende Gehäuseabschnitt 6 abschnittsweise aus ei-
nem anderen Material ausgestaltet ist. Denkbar ist auch,
dass dieser Gehäuseabschnitt 6 mehrere, unterschied-
liche Materiallagen aufweist.
[0024] Wesentlich ist weiter, dass der die Gehäuseöff-
nung 4 aufweisende Gehäuseabschnitt 6 entlang der Ge-
häuseöffnung 4 mindestens eine, hier und vorzugsweise
genau eine, Dichtlippe 8 aus demselben Kunststoffma-
terial ausformt, welche Dichtlippe 8 mit einer Dichtfläche
9 am Elektromodul 3 in abdichtendem Eingriff steht. Der
abdichtende Eingriff lässt sich einer Zusammenschau
der Fig. 1 und 3 entnehmen.
[0025] Besonders die Darstellung gemäß Fig. 3 zeigt,
dass der konstruktive Aufbau der Dichtanordnung be-
sonders einfach ist. Gleichzeitig ist mit der Realisierung
der Abdichtung kein eigener fertigungstechnischer Auf-
wand verbunden, da die Dichtlippe 8 von dem ohnehin
üblicherweise im Kunststoff-Spritzgießverfahren herge-
stellten Schlossgehäuse 2 ausgebildet wird.
[0026] Nach der zweiten Lehre, der ebenfalls eigen-
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ständige Bedeutung zukommt, wird vorgeschlagen, dass
der Anschlussstecker 5 des Elektromoduls 3 ein zumin-
dest zum Teil, vorzugsweise vollständig, aus einem
Kunststoffmaterial ausgestalteten Steckerkörper 10 auf-
weist, wobei das Elektromodul 3 entlang der Gehäuse-
öffnung 4 mindestens eine Dichtlippe 8 aus demselben
Kunststoffmaterial ausformt, die mit einer Dichtfläche 9
am Schlossgehäuse 2 in abdichtendem Eingriff steht.
Diese, in der Zeichnung nicht dargestellte Ausführungs-
form geht auf die Überlegung zurück, dass nicht das
Schlossgehäuse 2, sondern das Elektromodul 3, die min-
destens eine Dichtlippe 8 ausformt. Grundsätzlich liegt
der zweiten Lehre aber die gleiche Idee zugrunde, näm-
lich, das Kunststoffmaterial der die Dichtlippe tragenden
Komponente, hier des Elektromoduls 3, zu nutzen, um
die Dichtlippe 8 auszuformen. Entsprechend gelten alle
Ausführungen zu dem in der Zeichnung dargestellten,
die erste Lehre betreffenden Ausführungsbeispiel für die
zweite Lehre entsprechend.
[0027] Grundsätzlich sind für die Auslegung des
Kunststoffmaterials, in dem die Dichtlippe 8 ausgestaltet
ist, zahlreiche Varianten denkbar. Vorzugsweise handelt
es sich bei dem Kunststoffmaterial um einen Kunststoff
aus der Gruppe der Polymerisate, insbesondere Polye-
thylen (PE), Polypropylen (PP) oder Polyoxymethylen
(POM), oder um einen Kunststoff aus der Gruppe der
Polykondensate, insbesondere Polyamid (PA) oder Po-
lybutylenterephthalat (PBT). Mit diesen Materialien ist ei-
nerseits die für die Gehäusefunktion benötigte mechani-
sche Stabilität und andererseits die für die Dichtlippe 8
erforderliche Elastizität realisierbar.
[0028] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist
es vorzugsweise so, dass der die Gehäuseöffnung 4 auf-
weisende Gehäuseabschnitt 6, hier der Gehäusedeckel
6, und die Dichtlippe 8 in einem gemeinsamen Kunst-
stoff-Spritzgießvorgang hergestellt sind. Fig. 3 verdeut-
licht, dass dies mit geringem Aufwand möglich ist. Ein
2K-Spritzgießvorgang ist also nicht erforderlich.
[0029] Entsprechend kann es nach der zweiten Lehre
vorgesehen sein, dass der Steckerkörper 10 des Elek-
tromodul 3 und die Dichtlippe 8, gegebenenfalls zusam-
men mit weiteren Abschnitten des Elektromoduls 3, in
einem gemeinsamen Kunststoff-Spritzgießvorgang her-
gestellt sind. Der Kostenvorteil in fertigungstechnischer
Hinsicht liegt auch hier auf der Hand.
[0030] Für die Ausgestaltung des Elektromoduls 3 sind
zahlreiche Varianten denkbar. Im einfachsten Fall han-
delt es sich bei dem Elektromodul 3 lediglich um einen
Anschlussstecker 5, der innerhalb des Schlossgehäuses
2 elektrisch kontaktiert ist. Bei dem in Fig. 2 dargestellten
Ausführungsbeispiel weist das Elektromodul 3 eine
Tragstruktur 11 zur Aufnahme zweier Mikroschalter 12
auf. Ferner umfasst das Elektromodul 3 die Steckerkon-
takte 13 sowie Leiterbahnen, die hier und vorzugsweise
in Form von Stanzgittern realisiert sind. Grundsätzlich
kann die Tragstruktur 11 weitere elektrische Komponen-
ten wie Sensoren, Antriebe oder dgl. aufweisen. Fig. 4
zeigt ein Beispiel, nach dem die Tragstruktur 11 zusätz-

lich einen Antriebsmotor 14 aufnimmt.
[0031] In besonders bevorzugter Ausgestaltung ist es
so, dass der Steckerkörper 10, die mindestens eine
Dichtlippe 8 und die Tragstruktur 11 in einem gemeinsa-
men Kunststoff-Spritzgießvorgang hergestellt sind. In-
nerhalb dieses Spritzgießvorgangs werden auch die als
Stanzgitter ausgestalteten Leiterbahnen sowie die Ste-
ckerkontakte 13 entsprechend eingespritzt.
[0032] Um eine effektive Abdichtung zu erreichen ist
es hier und vorzugsweise so, dass die in der Zeichnung
dargestellte Dichtlippe 8 geschlossen um das Elektro-
modul 3 herumläuft. Dabei sind die Dichtlippe 8 und die
Dichtfläche 9 an dem der Steckeranschlussseite 15 ab-
gewandten Ende des Anschlusssteckers 5 angeordnet.
[0033] Um sicherzustellen, dass die Dichtlippe 8 eine
insbesondere elastische Nachgiebigkeit aufweist, die ei-
ne hinreichende Abdichtwirkung gewährleistet, ist es vor-
zugsweise vorgesehen, dass die Dichtlippe 8 zumindest
stellenweise eine Dicke von weniger als 0,5 mm, vor-
zugsweise von weniger als 0,3 mm, aufweist.
[0034] Weiter ist es vorteilhaft, wenn die Dichtlippe 8
eine sich zum Dichtlippenrand 16 hin verjüngende Form-
gebung aufweist. Es lässt sich der Detaildarstellung ge-
mäß Fig. 3 entnehmen, dass sich die Dichtlippe 8 in Fig.
3 nach oben hin verjüngt und im Querschnitt sogar spitz
zulaufend ausgestaltet ist.
[0035] Eine oben angesprochene, dünn ausgestaltete
Dichtlippe, die in abdichtendem Eingriff mit einer Dicht-
fläche 9 steht, wird auch als "Filmdichtung" bezeichnet.
Die Herausforderung besteht darin, die Geometrie der
Dichtlippe 8 so auszugestalten, dass eine hinreichende,
insbesondere elastische Nachgiebigkeit gewährleistet
ist, ohne dass es bei der Montage zu einem Reißen der
Dichtlippe 8 kommt.
[0036] Bei geeigneter Auslegung lässt sich erreichen,
dass zwischen der mindestens einen Dichtlippe 8 und
der Dichtfläche 9 ein Kraftschluss herrscht, der auf die
Auslenkung der Dichtlippe 8 durch den Eingriff mit der
Dichtfläche 9 zurückgeht. Bei der in Fig. 3 gezeigten Dar-
stellung bedeutet dies, dass die Dichtlippe 8 durch die
Dichtfläche 9 nach außen gedrückt wird.
[0037] In besonders bevorzugter Ausgestaltung ist die
Dichtfläche 9 derart konisch ausgestaltet, dass bei der
Montage des Elektromoduls 3 während des Einschie-
bens des Elektromoduls 3 durch die Gehäuseöffnung 4
in die Endmontageposition (Fig. 3) der Kraftschluss an-
steigt. Das Einschieben des Elektromoduls 3 würde bei
einer derartigen Montage in Fig. 3 von unten nach oben
und in Fig. 2 von links nach rechts vorgenommen. Eine
solche konische Ausgestaltung der Dichtfläche 9 ist in
der Zeichnung nicht dargestellt.
[0038] Dargestellt ist in der Zeichnung jedoch ein ko-
nischer Einführabschnitt 17 (Fig. 3) der bei der oben an-
gesprochenen Montage des Elektromoduls 3 als Einführ-
hilfe für das Einschieben des Elektromoduls 3 in die Ge-
häuseöffnung 4 dient.
[0039] Nach der dritten Lehre, der ebenfalls eigenstän-
dige Bedeutung zukommt, wird das schon angedeutete
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Verfahren zur Herstellung der elektrischen Kraftfahr-
zeugkomponente, hier des Kraftfahrzeugschlosses 1,
beansprucht. Wesentlich nach dieser weiteren Lehre ist,
dass das Elektromodul 3 durch die Gehäuseöffnung 4 in
die Endmontageposition (Fig. 3) eingeschoben wird, da-
bei die mindestens eine Dichtlippe 8 mit der Dichtfläche
9 in Eingriff kommt und dadurch die mindestens eine
Dichtlippe 8, zumindest zum Teil elastisch, ausgelenkt
wird. Die Detaildarstellung in Fig. 3 zeigt in gestrichelter
Linie, wie die Dichtlippe 8 bei noch nicht montiertem Elek-
tromodul 3 angeordnet ist. Durch den Eingriff mit der
Dichtfläche 9 während des Einschiebens des Elektromo-
duls 3 wird die Dichtlippe 8 in Fig. 3 nach außen gedrückt.
Diese Stellung ist in Fig. 3 in durchgezogener Linie dar-
gestellt. Durch die obige Verformung während der Mon-
tage ist der obige Kraftschluss zwischen Dichtlippe 8 und
Dichtfläche 9 gewährleistet. In erster Näherung wird das
Elektromodul 3 in das Schlossgehäuse 2 im Presssitz
eingesetzt. Da weitere Maßnahmen zur Abdichtung nicht
getroffen werden müssen, ist auch der vorschlagsgemä-
ße Montagevorgang einfach und kostengünstig.
[0040] Vorteilhafterweise ist es so, dass vor dem obi-
gen Montageschritt der die Gehäuseöffnung 4 aufwei-
sende Gehäuseabschnitt 6, hier also der Gehäusedeckel
6 und die mindestens eine Dichtlippe 8 in einem gemein-
samen Spritzgießvorgang hergestellt werden. Entspre-
chend ist es für eine Komponente gemäß der zweiten
Lehre vorzugsweise so, dass vor dem Montagevorgang
der Steckerkörper 10 und die mindestens eine Dichtlippe
8, gegebenenfalls zusammen mit weiteren Abschnitten
des Elektromoduls 3 wie der Tragstruktur 11, in einem
gemeinsamen Kunststoff-Spritzgießvorgang hergestellt
werden.
[0041] Es lässt sich zusammenfassen, dass mit der
vorschlagsgemäßen Lösung die Herstellung der Kraft-
fahrzeugkomponente im Kunststoff-Spritzgießverfahren
sowie die Montage vereinfacht werden. Hinzu kommt,
dass sich mit der vorschlagsgemäßen Lösung die kon-
struktive Freiheit bei der Auslegung des Elektromoduls
3 einerseits und des Schlossgehäuses 2 des Kraftfahr-
zeugschlosses 1 andererseits gesteigert wird.

Patentansprüche

1. Elektrische Kraftfahrzeugkomponente, insbesonde-
re Kraftfahrzeugschloss (1), mit einem Schlossge-
häuse (2) und einem zumindest zum Teil innerhalb
des Schlossgehäuses (2) angeordneten Elektromo-
dul (3), das aus einer Gehäuseöffnung (4) austritt
und einen zumindest zum Teil außerhalb des
Schlossgehäuses (2) angeordneten Anschlussste-
cker (5) aufweist, wobei das Elektromodul (3) ent-
lang der Gehäuseöffnung (4) formschlüssig mit dem
Schlossgehäuse (2) in Eingriff steht, wobei die Ge-
häuseöffnung (4) in einem Gehäuseabschnitt (6),
insbesondere einem Gehäusedeckel, angeordnet
ist,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Gehäuseabschnitt (6) zumindest teilweise,
vorzugsweise vollständig, aus einem Kunststoffma-
terial ausgestaltet ist und dass der Gehäuseab-
schnitt (6) entlang der Gehäuseöffnung (4) mindes-
tens eine Dichtlippe (8) aus demselben Kunststoff-
material ausformt, welche Dichtlippe (8) mit einer
Dichtfläche (9) am Elektromodul (3) in abdichtendem
Eingriff steht.

2. Elektrische Kraftfahrzeugkomponente, insbesonde-
re Kraftfahrzeugschloss (1), mit einem Schlossge-
häuse (2) und einem zumindest zum Teil innerhalb
des Schlossgehäuses (2) angeordneten Elektromo-
dul (3), das aus einer Gehäuseöffnung (4) austritt
und einen zumindest zum Teil außerhalb des
Schlossgehäuses (2) angeordneten Anschlussste-
cker (5) aufweist, wobei das Elektromodul (3) ent-
lang der Gehäuseöffnung (4) formschlüssig mit dem
Schlossgehäuse (2) in Eingriff steht, wobei die Ge-
häuseöffnung (4) in einem Gehäuseabschnitt (6),
insbesondere einem Gehäusedeckel, angeordnet
ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Anschlussstecker (5) des Elektromoduls
(3) einen zumindest zum Teil, vorzugsweise voll-
ständig, aus einem Kunststoffmaterial ausgestalte-
ten Steckerkörper (10) aufweist und dass das Elek-
tromodul (3), insbesondere der Steckerkörper (10),
entlang der Gehäuseöffnung (4) mindestens eine
Dichtlippe (8) aus demselben Kunststoffmaterial
ausformt, welche Dichtlippe (8) mit einer Dichtfläche
(9) am Schlossgehäuse (2) in abdichtendem Eingriff
steht.

3. Kraftfahrzeugkomponente nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kunststoffmaterial ein Kunststoff aus der
Gruppe der Polymerisate, insbesondere Polyethy-
len (PE), Polypropylen (PP) oder Polyoxymethylen
(POM), oder ein Kunststoff aus der Gruppe der Po-
lykondensate, insbesondere Polyamid (PA) oder Po-
lybutylenterephthalat (PBT), ist.

4. Kraftfahrzeugkomponente nach Anspruch 1 und ggf.
nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäuseab-
schnitt (6), insbesondere der Gehäusedeckel, und
die mindestens eine Dichtlippe (8) in einem gemein-
samen Kunststoff-Spritzgießvorgang hergestellt
sind.

5. Kraftfahrzeugkomponente nach Anspruch 2 und ggf.
nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Steckerkörper
(10) und die mindestens eine Dichtlippe (8), ggf. zu-
sammen mit weiteren Abschnitten des Elektromo-
duls (3), in einem gemeinsamen Kunststoff-Spritz-
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gießvorgang hergestellt sind.

6. Kraftfahrzeugkomponente nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Elektromodul (3)
eine Tragstruktur (11) zur Aufnahme von elektri-
schen Komponenten wie Schaltern, Sensoren, An-
trieben o. dgl. aufweist, vorzugsweise, dass der Ste-
ckerkörper (10), die mindestens eine Dichtlippe (8)
und die Tragstruktur (11) in einem gemeinsamen
Kunststoff-Spritzgießvorgang hergestellt sind.

7. Kraftfahrzeugkomponente nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne Dichtlippe (8) geschlossen um das Elektromodul
(3) herumläuft.

8. Kraftfahrzeugkomponente nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne Dichtlippe (8) und die Dichtfläche (9) an dem der
Steckeranschlussseite (15) abgewandten Ende des
Anschlussteckers (5) angeordnet sind.

9. Kraftfahrzeugkomponente nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne Dichtlippe (8) zumindest stellenweise eine Dicke
von weniger als 0,5 mm, vorzugsweise von weniger
als 0,3 mm, aufweist.

10. Kraftfahrzeugkomponente nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne Dichtlippe (8) eine sich zum Dichtlippenrand (16)
hin verjüngende Formgebung aufweist.

11. Kraftfahrzeugkomponente nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der min-
destens einen Dichtlippe (8) und der Dichtfläche (9)
ein Kraftschluss herrscht, der auf die Auslenkung
der mindestens einen Dichtlippe (8) durch den Ein-
griff mit der Dichtfläche (9) zurückgeht, vorzugswei-
se, dass die Dichtfläche (9) derart konisch ausge-
staltet ist, dass bei der Montage des Elektromoduls
(3) während des Einschiebens des Elektromoduls
(3) durch die Gehäuseöffnung (4) in die Endmonta-
geposition der Kraftschluss ansteigt.

12. Kraftfahrzeugkomponente nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein konischer Ein-
führabschnitt (17) vorgesehen ist, der bei der Mon-
tage des Elektromoduls (3) als Einführhilfe für das
Einschieben des Elektromoduls (3) in die Gehäuse-
öffnung (4) dient.

13. Verfahren zur Herstellung einer elektrischen Kraft-
fahrzeugkomponente, insbesondere eines Kraft-
fahrzeugschlosses, nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Elektromodul (3) durch die Gehäuseöff-
nung (4) in die Endmontageposition eingeschoben
wird, dabei die mindestens eine Dichtlippe (8) mit
der Dichtfläche (9) in Eingriff kommt und dadurch die
mindestens eine Dichtlippe (8), zumindest zum Teil
elastisch, ausgelenkt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zuvor der Gehäuseabschnitt (6), ins-
besondere der Gehäusedeckel, und die mindestens
eine Dichtlippe (8) in einem gemeinsamen Spritz-
gießvorgang hergestellt werden.

15. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zuvor der Steckerkörper (10) und
die mindestens eine Dichtlippe (8), ggf. zusammen
mit weiteren Abschnitten des Elektromoduls (3), in
einem gemeinsamen Kunststoff-Spritzgießvorgang
hergestellt werden.
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